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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Ußeri
Mitgliedern der gcftzzedeudcn Rathe der helvetischen Republik.

Band II. X?. XXVIII. Lnzern, den 4. December.

Vo l l zie h u n g 6 d ire k r o r i u m.

Das Vollzichlinqsdirektorium der helvetischen
einen und n-ttheilbaren Repiibllk an die
Bürger Helvetiens.

Bürger!
Der Ruhm eurer Vorfahren war getreue und bie

derc Erfüllung der geschlossenen Bünde. Davon wur
den vielfältige und ehrenvolle Beweise abgelegt, als
Frankreichs Schiksal noch von Konigen Hofleutcn
und Ade! adhieng. Gewiß werdet Ihr Euch den neuen
engen Vertrage«, die auf eine gemeinschaftliche Be
hauptmig der geheiligten Rechte des Menschen und
des Bürgers abziehlen, nicht nünder getreu erzeugen.

Vor Zeiten war es um Pensionen und Ordens
bander, jczt ist es um Frechen und Weichheit zu thun.
Dor Zeiten war der französische Dienst eine Quelle
von oligarchischen Grundsätzen, von Herrschsucht, lie
bermuth und Stolz; sezc wird er republikanischen Sinn
und Liebe zum nnedergebohrncn Valerlaude-nr Grund-
läge haben. Liebe Mitbürger! Ihr wisset, daß die
Könige in Frankreich mehr als zwölf tausend Schwel-
zcr besoldeten, und überdies noch das .Recht halten,
sechs lausend Mann anwerben zu lassen. Nun begehrt
das französische Direktorium, in Fshe des dieslähri-
gen Bundes, Hülfsvölker Es Will sich oder nnt frei
willigen Rekruten begnügen. Es hat von s'ldst der
helvetischen Regierung die Ernennung der Offiziers
angelragen. Es hat Bedingmss verabredet weiche
wie das kundgemacht« Gnez es naher ausweiset allen
ächten Schweizern willkommen seyn müssen. Iezt
insonderheit fallen alle Gp iren von unlerchancn, berc
schend-en Klassen - m d Familien. LompuA««» hinweg.

Folglich werden diejenigen, die sich dem MUitair-
stände. nach alter eingebodroer Neigung unserer Vor
fahren gerne widmen, den Unterschied zwischen dem
gegenwärtigen uad dem vorigen Dienste einshen. Sw
Werden sich durch die abgeschmaircn Ausstreuungen
murer Feinde nicht irre fü-aren iassen, sie werden den
Ruhm ihrer Nation zu Herzen lassen sie werden ein-
gtdenk seyn, hgß nicht nur Kriegsmuth, sondern auch

Pflicht, Bande, Vaterland und Freiheit sie mit ver»
einten Stimmen unter die Kriegsfà.ie zusammenrufen.

Gegeben in Lu'ern den lsten Christmonat I7')8-
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

O b e r i i n.
Im Namen des' Direktoriums der Gen. See.

M o u sso n.

Besondere Verkonmnnsse iwMen dem Bür-
ger Pervchet, bevollmächtigten Minister
der französisch n R'pnbltk nnd denk Bür-
ger B. goü. Minister der auswärtigen Ange-
itgenheiten der helvetischen Republik über
die dnrch die französische Regierung von
der helvetischen Negierung geforderte Hülse.

Art. i. Sogleich nach der gegenseitigen Ratifika-
tion des gegenwärtigen Vorkommnisses, soll ein het>
vetisches Truppencorps errichtet werden, welches als
Hülfccvrps mit den fränkischen Truppen gcmeinschaft»
lich gegen den Feind fechie» wird, der durch die frein-
kische Regierung der helvetischen wird angeze gt wer--
den, nach dem Ausdrucke des 2ten Artikels des Bund»
nisse s

2. Dieses Corps soll aus Freiwilligen in der
Schweiz »»gezwungen angeworbenen Rekruten beste-

hen, und die Zahl der ig ooo Mann nicht überfiel-
gen Die Dienstzeit so!! aus zwei oder vier Jaure,
nach der Wahl des Rekruten geftzt werden. Die
Depots sollen in Helvetic»! seyn.

z. ES soll in sechs Halbbrigaöen, von drei tau-
send Mann, eingeihcilt werden, wovon jede durch einen
Befehlshaber -nil Oberstrang wird kommandirt werden.

4. D e Bngadenchess Bataillonskümmandauren,
Haup. ieule und andere Offiziers werbe» von dem hel-
oeiische» Direktorium cniamit, welches auch d-e Art
und Weise bestimmen wird, wie die Beförderungen
geschehen solle».

5. Dir fränkische.Regierung wird iedem Soldas
ten u,id unrrroffiz'er die Summe von vier und z van-
zig französischen Livrcs Handgeld entrichten; be dazn
ersoderîlcheii SumnliN Geldes sollen vci einem Obitt



zahimeist-r in Ber» m:d m Zürich niedergelegt wer-
de,v. Sie wird zugleich fur dus Schiksal der Invá-
lideu sorgen.

6. Die fränkische Regierung übernimmt auch/
->> 'em i'den angeworbnen und zum Dienst cauglichen
Unteroffizier und Soivattu einen Rok Weste und Ho-
sru yew<uschcr Uniform euien Huc, die Schuhe und
Slrümpfe, und alle übrige kleine Ausrüstung uneuc
geltlich zu likfern. Zn diesem Endzwecke sollen Maga-
zine von Kleidungen und andern zur Ausrüstung die,
»enden Sache» an jedem Sammelplätze errichtet werden.

7. Die erfoderliche Bewaffnung für die sechs

Halbbrigaden soll vocschuswcise durch die fränkische»
Zeugvauser gel-efert werden, bis ans den Zurpuntc,
wo diese Halbbrigaden in den Dienst einer mir der
fränkijchcnRcpubiik vervniid.tcn Macht treten werden,
bei welchem Zeitpunkt dann' diese -Wessen der sräntl-
scheu Regiertiug entiveder werden zuiütgegeben, oder
bezahlt werden, nach dem Preise den man bestimmen
Wird.

8 Die fchw'iz rischm Offiziers und Soldaten
werde» eine gleiche Besoldung wie die fränkischen Soi»
daccn und Offiziers, des gleichen Grades, cchattenz
diese Besoldung wird gänzlich von der fränkisch«! Re-
gienuig entrichtet, und zu diesem Ende besondere
Geldsummen bestimmt werden.

y. Die Bcigaoru - und Bamillonschefs so wie die
Haupileute und Lieutenants werben drei Weitheile
ihrer Besoldung erhalten, wenn der Drittheil der
Halbbrigade, für die ersten, der Dritthcil des TataN-
Ions für die zweiten, und der Drittheil der Compagnie
für die lezrcn formirt, und die ganze Besoldung, wenn
die Corps vollzählig seyn werden. Die Rekruten,
welche die vier und zwanzig Lwres Handg-Id erhalten
haben, werben auf ihre eigne» Kosten, an ihrem Wohn-
orte verbleiben, ohne stch von demselben entfernen zu
dürfen, bis st- durch ihre OMers w-rdcn ausgerufen,
und ihnen her Ort des Depots w-ra angezeigt wer-
den, nebst dem Befehle, stch dahin zu begeben. Es
wird ihnen ein Reisegeld aus dein gleichen Fuß, wie
den fränkischen Soldaten bezahlt werde». Vom Tag
ihrer Ankunft bei dem D-pot, werden die Rckiuren
ihren Gold und ihre Rationen beziehen. So «vie oi«

Stärke der Compagnien den Drittheil übersteigt una
bis sie complet seyn wird, wird der französi che

Kriegskommiffair, dem die/Polizei der Corps ausg«
tragen ist, (die Rekruten für den Sold und die Be-
sorgung aufnehme»,) so sie nach und nach bei der
Halbbrigade anlangen werben, wenn sie vom fräuki-
schen Offister des G-ncralstabs genehmigt worden
sind, dem die Aufsicht auf die Errichtung der igooo
Mann aufgetragen ist.

10) Die frankische Regierung verpflichtet sich,
unverzüglich die benöchigte Quantität von Lebenslust-
tcln in Helvetic» führen zu lassen, um ein Knegsheer
von Igooo Mann wahrend einem Jahr erhalten zu
kàen, und nachher sollen diese Lieferungen, je nach

Maaffgabe der Bedürfnisse, und auf das Ansuchen
der helvetischen Regierung geschehen.

Die Vcrcheilung derselben soll schweizerische» Com,
Missars übertragen werden.

iff) 2ne Einquartierung und Eincasermrung der
Huststruppen soll auf eine der Nation mindest beschwer-
liche und ihren Mitteln angemessene Weise geschehen;
wenn aber ihre Mitcel nicht istnreicheit würden, so
wird ber Minister und die fränkischen Generale sie
durch Verfügungen und Anordnungen erleichter», wel-
che d.'/elbeu ersetzen kennen.

12) Alle zu den Truppen gehörenden Personen
jollen in Sachen, welche die Kriegszucht betreffen,
uns wegen Vergehen, nicht anders gerichwr werden
können, alS von schweizerischen Kriegsgerichten.

W) Alle Theile der Ausführung) welche die Mit-
Wirkung der fränkischen Gewalten erfordern möchten,
sollen zwischen ihren und dem helvetischen Direktorium
mir gegenseitiger Einwilligung, durch darüber abzu-
lchlieffende Verkommnissc angeordnet werden.

14) Es ist auch übereingekommen, daß in keinem
Fall und unter keinem Vorwand, schweizerische Ssl-
daten fränkischen Kompagnien, und eben so wenig
schweizerische Kompagnien fränkischen Bataillonen,
oder schweizerische Bataillone fränkischen Brigaden
einverleibt werden können.

lZ) Die Auswechslung und Unterhaltung der
schweizerischen Kriegsgefangenen soll in gleichem Ver-
hastnisse, und genau auf dem gleichen Fuß geschehen,
wie die Auswechslung und der Unterhalt der fränki-
schen Kriegsgefangnen.

16) Die französische Regierung verpflichtet sich,
diesen sechs Haldbrigaden Hulfsrruppen durch ihre
wohlmeinende Verwendung bei ihren verbündeten, ei-
ncn beständigen und vorcheilhafstn Kststgsdienst zu vcr-
schaffen.

Also übereingekommen durch die Unterschriebenen,
und unter Vorbehalt der Genehmigung ihrer gegensei-
tigen Regierungen.

Heinrich Perrochel, bevollmächtigter Mini-
fler der fränkischen, bei der

^
helvetischen Republik.

Bêgos, -^mister der auswärtigen Angelegen-
heicen der helvetischen Rcpübllk.

Das helvetische Direktorium hat gegenwartige
mit dem bevollmächtigten Minister Burger Perrv-
chei, zufclge der von seiner Regierung habenden
^ollmachc, errichtete Verkommniß bestätiget und un-
terschrieben.

So geschehen m Luzern den dreisflgsten Wintermona«
des Jahrs eintausend siebenhundert acht und neunzig.

Der Präsident des vollziehende» Direktoriums,
O b e r l i n.

Im Namen deZ Direktoriums der Gen. See.
Rousso^
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R a t s ß k a t i o «.

à grosse Rath der einen und untheilbaren helvest-
schen Republik auf ^die Botschaft des Vollzie-
hungsdirektonums vom. heutigen Tage hat nach
erklärter Urgenz

Beschlossen:
Den durch den Bürger Perrochel, bevollmächtig-

<en Minister der fränkischen Republik iu Helvetien, im
Namen seiner Regierung, mit dem Bürger Begos,
Minister der auswärtigen Angelegenheiten der helveti-
schen Republik, ebenfalls im Namen seiner Regierung
abgeschlossenen, und durch das helvetische Direktorium
genehmigten Traktat über die Errichtung eines helve--
tischen Hülfstruppenkorps von achrzehntausend Mann,
auf Kosten der fränkischen Republik, in seinem ganzen
Inhalt anzunehmen, und zu bestätigen.

Der Präsident des grossen Raths,
Pellegrini.
Cartier, Sekretär.
Seerètan, Secrvtsw« e»

Der Senat der einen und untheilbaren helvetischen
Republik, hat den hiervor enthalten Beschluß des
grossen Raths in Erwägung gezogen und genehmigt.

Luzern den z°. Novem. 1793.
Der Präsident des Senats^-

Kubli.
Falk, Secretâr.
L. Frossard, See.

Das vollziehende Direktorium beschließt, daß ob-
stehendes durch den grossen Rath den 30. November
beschlossenes, und unter dem nemlichen Tag durch den
Senat dekretiertes Gesez, in der ganzen Republik pn--
bliziert, in Vollziehung gesezt werden solle, sobald die
Ratifikation der- fränkischen Regierung einlangen wird.

Luzern 'den ersten Christnwnat des Jahrs cimau-
send siebenhundert acht und neunzig. (1798.)

Der Präsident des Vollziehungsdirektoriums-
Ob erlin.

Im Namen des Direktoriums der Gen. Sek.
Mousson.

Au drucken und zu publizieren anbefohlen:
Der Minister der Justiz und Polizei,

Fr. Bern. Meyer.

Krieges weggenommene» Artillerie zu, über welche die
ftànkische Regierung bei der Auswechslung der Rati--
Nationen «och verfügen kann. Um die Vortheile zn
erhalten, welche dieser Artikel versprach, hat sich das
Direktorium beeilet, sich an die fränkische Regierung
zu wenden, und in verschiedenen Zeughäusern Unter-
suchungen anzustellen, um den Zustand der Artillerie
ju erwahren.

Heute, Bürger Gesetzgeber, hat es das Vergnà-
gen, Euch anzuzeigen, daß der Erfolg dieser Unkersw
chungen vollständig ist. Einerseits hat die fränkische"
Regierung sich beeilt, diesen wesentlichen Artikel des
Vertrags zu erfüllen, durch welchen sie sich an Hebe
vecien anschloß und die bestimmtesten Befehle gegâ,
ben, damit diese Zurükgabe bewirkt werde; anderseits

lhaben die Nachforschungen eine sehr befriedigende Ans
zahl des Geschützes bekannt gemacht.

Vier und fünfzig Kanonen sind schon- von Hünis»
gen nach Basel gebracht worden. Sieben und vier-
zig befinden sich in Nenbreisach, und in Straßburg"
ungefähr dreihundert- fünf und achtzig. In alle«
486 Kanonen.

Das Direktorium begehrt, Bürger Gesetzgeber,
daß ihr es in Stand fetzet, unverzüglich die Zurükbrin,'
gung desjenigen zu bewerkstelligen, was sich in den
beiden leztern Orteil befindet, indem ihr ihm für das
Kriegsministerium bei dem Nationalfchazamt einen
Kredit von 40000 M. eröfnet. Auf diese Summe
mögen sich nach einer vorläufigen Berechnung, die As?
stem des Transportes belaufen.

Republikanischer Gruß.-
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Ob er lin.
Im Namen des Direktoriums der Generalfec.,

Mousson.

Luzern den 29. Wintermonat 17,98.

Dass Vokziehnnasdireklorillm der ikittm und
mMielLbarry heivctischm Republik au die
geseMbeuden Räthe.

Bürger Gesetzgeber!
Der.-Zte Ar ikel des Bündnisses sicherte der helr

veuschên Republik die -Zurükgabe der wahrend ^es

Luzern den 2a. Wnteryzonat 1798.

Das Vollziefinngsdirektorjuin der helvetische»
àeu uud uncheilhareu Republik an den
grossen Rath des gcsezgeveZden Corps.

Bürger Gcsejgeberl
Ihr wisset, Bürger Gesetzgeber, daß die Monate

Jenner, Hornung und Mär; die Monate unserer R«e
volittion waren, daß unsere Grundsätze' daher Mnev-
dahin abzielten, alles was in diesen stürnn'fthr'n Jer-
ten vorgegangen war, zu vergessen: Die Anwendung
dieses Grundsatzes wurde wirklich bis auf die Lege-
benheiten und Vergehen der Möna.c April und Mai
ausgedehnt.

Man hatte weder die Urheber der strafbareil Ge-
waltchatigkeitcn im Thurgäu, noch dw Kriegen emige?
Kantone,' »och, des Aufwandes im Wallis zur Strafe,
gezogen.
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Wenn mein gegm die Feinde unserer Sache groß-
mdchig war, so sollte mau es mit mehrerm Recht ge?
gen die Freunde unserer Grundsätze seyn. Dessen um
geachtet schmachtet ein italiänischer Patriot, einer der
ersten von denen, welche die Befreiung der italftni?
scheu Landvogteien vornahmen, seit mchrern Monaten
in den Gefangnissen von Lauis.

Dem zufolge wenden wir uns dermalen an Euch,
Bürger Geftzgeber, um euch einzuladen, eine allge?
meine Vergessenheit alles dessen, so sich in den Mm
naten Hornung und Marz in jenen Gegenden zugetrm
gen, zu beschließen.

Es ist bekannt, daß im vergangenen Jahr die

versuchen, Cisalpines zu werden, und daß übrigens
die endliche Vereinigung nicht anders als mit Einwile
ljgung Frankreichs statt haben konnte. Man muß end?

lich auch betrachten, daß diese Patrioten nicht strafbar
rer waren, als diejenigen unter den übrigen Schweiß
z rn, welche sich wahrend der Entviklnng derNecolu?
ton von ihren! gemeinsamen Vaterlande abtrennen
wollten und auch nicht strafbarer als jene braven
'gra ibündner, wlche um frei zu werden, dahin gear?
bcitet haben, ihre Vereinigung mit uns zu bewirken.

Wahrend dieser Zeit gieng die Revolution in einem
Theile der Schweiz vor sich; aber vor der Vereinigung
der kleinen Kantone, die erst im Maimonat erfolgte,

Einwohner in den gedachten Landvogteien in zweizund vor derjenigen von Bellen; und Luggarus, welche
Partheien getheilt waren, wovon die eine der Knecht? erst im Monat Julius beendiget wurde,
schast der Kantone ergeben war, die andre hingegen!

'

Konnte man La u's uud Mendris, die an der auf«
die Freiheit verlangte, daß aber diese durch die Ge?'ftrsten Grenze liegen, als fremd für Helvetica be,
cssnwart der Repräsentanten und der Landvögtc zurüftj trachten?
gehalten, nicht vielmehr als ihre Wünsche ausscrn konnte.j Welcher unvarlheiische Mann fühlt demnach nicht,

Indessen wurde im Januar dieses Jahrs, diel daß wenn man gegen diejenigen, die im Monat Fe,
Ausführung des im Monat December vorher cntworJbruar die italiänischen Landvogteien befreien wollten,
fencu Plans, die Schweiz zu revolutioniren, begonnen.! einen Prozeß anheben würde, es gleichviel ware, als
Wahrend Basel, Leman, Wallis, Arau, Luzern, diezwenn man der Revolution selbst, allen Patrioten,
Landschaften von Zürich und das Thurgau siuffenweistidie in den Kantonen daran gearbeitet haben, den
die neue Ordnung der Dinge bei sich einfühlten, war gesezgebenden Rachen, dem DirektMum und seinen
es nöthig, baß die italienischen Landvogteien durch »Ministern den Prozeß machen wollte. Bei Révolu,
ihren Aufstand und durch Erregung einiger Furcht vor,tionszeitcn gelten keine Regeln, und die Verwirrung
ven Cisalpinern, die vormaligen kleinen Kantone im des Krieges kennt keinen andern Richter, als die Noth,
Rechekt hielten und sie dadurch verhinderten, Bernlwendigkeit.
zur Hülfe zu eilen. Kein Tribunal kann in Vorfällen diese? Art wis.

Die, welche diesen Theil des Hauptplans von-sen, nach welchen Geftzgeber es darüber abzusprechen
einem ihnen unbekannten enrfernten Einfluß geleitet; habe.
n.d durch einige jedoch nicht öffentlich anerkannte
hilft der Cisalpinern unlerstüzt, auszuführen unter?
nahmen, sind gerade diejenigen, die man gegenwärtig
verfolget. Mehrentheils sind es junge schweizerische
Italiener, die sich damals vu Mailand befanden. Das
Feuer der Freiheit trieb sie an; sie bewaffneten sich,
um ihr Laub von dem Joche der Oligarchen zu be?

freien. Ei» kleiner Krieg von drei Wochen war die
Folge davon, und man kann sich nicht enthalten, den
Muth zu bewundern, mit dem diese jungen Leute das
Unternehmen wagte:.'. Sie wurden zwar wirklich un?
term 4. Marz gezwungen, dasselbe fahren zu lassen,
und sich nach Mailand znrnkzuziehen; nichts destowe?

nigcr ist es aber dennoch wahr, daß sie den Krieg für
die Cache der Freiheit und Gleichheit führten.

Wenn der Vorwand einer gesuchten Vereinigung
mit Clsalpimen ihre Bemühungen in einem bösen Lichte
darzustellen scheint, so muß man dabei zugleich die
Umstände m Betrachtung ziehen, in denen sie sich da?
mals befanden. Man muß vorerst erwägen, daß in

Zufolge dieser Betrachtungen hat auch das Dft
rektorium die zu Arbon, im Wallis, im Oberland, im
Kanton Badeü und anderwärts begangenen schandli?
chen Gewaltthaten ungeahndet gelassen.

Ihr werdet also nicht zugeben, Bürger Geftzgeber,
daß,Indem man den Gcgenrevolutionisten und unser»,
heftigste» Feinden verzeihet, die ersten Mitwirker a»
unftrn Unternehmungen, die wärmsten Freunde Encrer
Grundsatze, diese Theilnahme cinflössende Jugend end,
lich, die allen Gefahren trozt, um Euch voranzugehn
und unsere Sache emporzubringen, in den Gefängnis,
sen oder in Elend verschmachten laste.

Diese Botschaft war schon beschlossen, als daS

Direktorium die amtliche Nachricht erhiett, daß daS

Tribunal den Bürger Reali von allem fernern peinli,
chen Verfahren freigesprochen habe, daß es aber von
demselben eine Entschädigung von dreitausend Livres
zu Handen der Nation fodre.

Obschon dieses Urtheil sehr von demjenigen ver»
schieden ist, welches ihm feine Feinde zudachten, s»

einer Zeit, wo sie weder glauben noch vermuthen konnB stimmt solches jedoch mit den Grundsätzen nicht über,
ten, es würden die Kantone alle revolvkionirt und 'ein, zu deren Fesifttzlmg wir Euch, Burger Geftzgeber,
wirklich vereinigt werden, gezwungen wmen, zur Be? dermalen einladen, nämlich mit der Vergeßlichen alles
sscumg ihres Vorlandes von der Knechtschaft es zu-dessen, so m den Monaten Jensen Hsrnunz und M«.rz



geredt Md gethan Worden. Wie konnte übrigens das
Volk, welches durch die Resolution frei geworden,
eine Enkschadniß von denjenigen annehmen), die an
deren Beschleunigung gearbeitet haben.

Republikanischer Gruß.
Der Präsident dcS vollziehenden Direktoriums,

L a h a r p e.

Im Namen des Direktoriums der Generalsec.,
M o u s s o n.

Gesezgebnng.
Grosser Rath, sc>. November.

(Fortsetzung.)
Custor findet den Paragraph besonders We-

gen der Phrase undeutlich, »vor den ehemaligen
Untergerichten und Stadtrathen befohlen und in
Uebung waren," weil dadurch Ungleichheiten euts
stünden, die in unsrer R p.-à ik nicht mehr statt ha-
be» sollen, und daher fodert er Durchstreichung
dieser Worte. Koch vertheidigt den Paragraph gegen
Anöcrwerth, weil cs erst bei Fortsetzung der Rechts-
form um Bestimmung der Formen bei Verschreiben!
gen und ähnlichen gerichtlichen Sachen zu taun seyn
wird, und hier nur von den Mumsipaiiraten die Rede
ist. Auch Cnstors Bemerkungen kann er ans gleichem
Grund nicht beistimmen, denn erst wenn wir ein all-
gemeines Gesezbucy haben, können wir gleichförmige
Formen haben, bis denn aber müssen wir die Muni-
i'.palicàn in die Steile der ehemaligen Untergerichte
uns Stadträthe setzen, daher stimmt er ganz dem Z

bei, welcher unverändert angenommen wird.
Z 6i. Tro sch will einen neuen §, der bestimmt,

welcher richterlichen Gewalt die kleinen Rechtshändci
besonders über Güter, Märchen u: d. gl. zukommen
sollen?

Billete r unterstüzt Trosch und will diese Ge-
walt den Munizipalitäten übergeben.

M i chel fodert Tagesordnung, weil wir ans den
Mmnzipaliraten nicht eine neue richterliche Instanz
machen wollen. Man geht zur Tagesordnung und
nimmt den § unverändert an.

§ 62. Eapani steht diesen § als viel zu will-
kuhrnch und oliqarchisch an, und will noch beifügen,
wann der Munizipaibeamte noch einen andern glaub-
würdigen Zeugen bei sich hat Custor kommt auf
die Vogcsachen zurük, die er hier einschalten will.
Bourgeois unterstâzt den §, weil man sonst allen
Voiizeid.amten und Nachtwächtern einige Bürger «!s
Zeugen zugeben müßte. Carmintran stimmt C«-
Van! bei .und fodert Ourchstceechung dieses K. Pel
leg ri ni sieht diesen § als dem Naturrecht zuwider

weil diesem zufolge, wann einer bejaht «nd ein

anderer verneint, nicht einer der beiden, sondern ei«
dritter zu entscheiden hat, er stimmt also C-rpani bei.
Cartier stimmt Cspani bei, weil er nie einem V?cn5
scheu allein soviel Recht auf andere seiner Mitbmgp
geben will. H über untcrstüzt den K, weil hier nicht
von wichtigen, sondern von bloßen kleinen Poiizeivî-
gehen die Rede ist, und man den öffentlichen Beau»
ten immer eine» besondern Glauben bcimessen soll,
und den Gesellschaftsstand nicht nach dem Naturstand
beurtheilen kann. Michel stimmt Hub.rn bei- weil
sonst auch alle Baunwarten von Zeugen müßten be?
giertet werden. Koch stimmt zum §, weil sonst alle
Schurken und Schwärmer gutes Spiel in unsrer Rc«
publik bekämen. Der § wird angenommen.

§ 6z. Koch will allenfalls hier noch zur Berue
higmig derjenigen Mitglieder, welche über den von»
gen K ängstlich waren, beifügen, daß wann der Auge»
klagte die bc-cugke Thatsache lauanet, der Beamte
einen E>d abzulegen verpflichtet werden kann. Care
m in trau fodert Durchstrcichunq des §. Capani
sagt, noch nie sey von einer geftzgebenden Versamm»
iung ein solches Gesez gemacht worden, welches wider
alle Rechte und Freiheiten der Menschen lst; er fodert
ayo Durchstreichung des K und Znrüknahme des vor»
qen schon beschloßnen §. Huber unterstüzt ganz den
§, er will Kochs Znsaz als ganz überflüssig nicht ani
nehmen, und begehrt einzig die Abänderung der lez^
ken Worte des Z, »durch die die Thatsache feflgesejt
ist, statt genugsam erwiesen ist." Dieser lezte Antrag
Wird angenommen.

Da der Beschluß über die Strafe der Einstellung
des Bürgerrechts vom Senat wegen fehlerhafter Re<
daktion zurükgewirsen wird, so wird die Verbesserung
derselben dem Bureau übergeben.

Das Direktorium übersendet folgende Bothschaftî

Das Vollzielumgsdirektorii'.m der einen nnd
nntheilbà'n helvetischen Republik an den
grossen Rath des gesezgede»den Corps»

Burger Gesezgeberi
Das Direktorium will von neuem euere Aufmerkt-

samkeit auf Gegenstande heften, auf die es selbige
schon geführt hat.

Die Resolution hak grosse Mißbrauche abgeschaft
aber sie hat einen derselben legnnstiget, der, wie auch
ihr dafür halten werdet, mit den Grundsätzen der kon?
stitutionellen Freiheit unvertraglich ist; dieses ist die
Langsamkeit des Rechtsganges und besonders der pein-
lichen Prozeßform. Der Bürger der unschuldig beklagt
ist, hat nicht mehr die Gewißheit, die Last oes Vers»

dachtes länger tragen zu müssen, als dessen U iter'u«
chung und Beleuchtung Zeit erfoderk; der Verbrecher,
den das Geft; erreicht, sieht in der Verlängerung sew
»er Gefangenschaft eine Erschwerung der ihm bevvy?
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